
zm 100, Nr. 2 A, 16.1.2010, (120)

mehr staatlich reguliertes System verwan-
delt, in dem die freiberufliche Berufsaus-
übung zunehmend eingeschränkt, wenn 
nicht gar abgeschafft werden soll“, erklärt 
der für den Bereich Ausbildung zuständige 
Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer, 
Dr. Dietmar Oesterreich. So sei auch infolge 
der Gesundheitspolitik der letzten Jahre  
die Ausbildungsleistung der Praxen zurück-
gegangen. Die politische und unternehme-
rische Verantwortung der zahnärztlichen 
Kolleginnen und Kollegen, sich für die  
Ausbildung einzusetzen, wurde durch Inter-
ventionen des Staates in die Wirtschafts- 
abläufe der Zahnarztpraxen politisch und 

wirtschaftlich behindert. Die so geschaf- 
fenen Unsicherheiten aufgrund möglicher 
negativer Auswirkungen politischer Ent-
scheidungen auf den Betrieb, Beispiele sind 
der Gesundheitsfonds sowie die Behand-
lungspflicht zu festen, reduzierten privaten 
Gebührensätzen im Basistarif der PKV, lassen 
Praxen im Bereich Ausbildung verhalten  
reagieren. Oesterreich führt aus, dass „die 
Wahlentscheidung am 27. September für  
eine CDU/CSU- und FDP-Regierung deshalb 
eine wichtige Weichenstellung in der Ge-
sundheitspolitik bedeutet. Der Trend zur 
Verstaatlichung der ambulanten Patienten-
versorgung scheint durch diesen Richtungs-

wechsel gebrochen. Wir erwarten nun für 
die Zahnarztpraxen eine Entlastung von  
bürokratischen Eingriffen, die längst über-
fällige Anhebung der Honorare von Ost- auf 
Westniveau, die Abschaffung der Budgets 
sowie eine leistungsgerechte zukunftsorien-
tierte Honorierung.“
Perspektivisch rückläufige Ausbildungs- 
zahlen haben ihren Grund aber auch in der 
mangelnden Ausbildungsreife der Jugend-
lichen. Die Praxen können Defizite beim  
Lesen, Rechnen, Schreiben und in der  
Sozialkompetenz nicht allein auffangen. 
Hinzu kommen wahrscheinliche „Fehllen-
kungen“ der Jugendlichen durch staatliche 
Programme.
„Ein Fachkräftemangel in unseren Praxen  
ist also vorprogrammiert, wenn wir nicht 
schnell handeln“, erklärt Sereny. Um diesem 
künftigen Fachkräftemangel vorausschau-
end entgegenzuwirken, folgten deshalb die 
Delegierten auf der Bundesversammlung 
der Bundeszahnärztekammer im November 
2009 einem Antrag, der den BZÄK-Vorstand 
auffordert „eine Neuordnung der berufli-
chen Ausbildung zur Zahnmedizinischen 
Fachangestellten zu initiieren“. 
„Damit werden geeignete Maßnahmen  
eingeleitet, um einen qualifizierten und  
am Bedarf der zahnärztlichen Praxen in 
Deutschland orientierten Mitarbeiterinnen-
Nachwuchs zu gewährleisten“, führt Sereny 
weiter aus. So werden auch in Zukunft  
die mehr als 55 000 niedergelassenen Zahn-
ärzte ein fester Bestandteil des wirtschaft- 
lichen Mittelstands in Deutschland und der 
viertgrößte Arbeitgeber im Gesundheits-
wesen bleiben. Schon heute sind sie Arbeit-
geber für rund 326 000 Menschen und mit 
einem Anteil von über 80 Prozent einer der 
wichtigsten für Frauen in Deutschland. 
Zahnarztpraxen sollen auch zukünftig nach 
wie vor ein bedeutender Arbeitsplatzgarant 
und ein Motor der beruflichen Ausbildung 
in Deutschland bleiben. 

Dr. Sebastian Ziller 
Leiter der Abt. Prävention und Gesundheits-
förderung der BZÄK
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Gesamt:

2008 (N)

1 690

363

428

584

315

2 293

456

165

142

277

919

149

1 178

2 903

1 514

1 389

539

215

173

89

62

116

271

152

445

97

11 792

2009 (N)

1 599

355

385

599

260

2 394

506

165

130

311

875

110

1 168

2 755

1 487

1 268

501

179

188

73

61

114

273

116

477

137

11 631

Prozentuale Veränderung  
zum Vorjahr (%)

–5,38

–2,20

–10,05

2,57

–17,46

4,40

10,96

0,00

–8,45

12,27

–4,79

–26,17

–0,85

–5,10

–1,78

–8,71

–7,05

–16,74

8,67

–17,98

–1,61

–1,72

0,74

–23,68

7,19

41,24

–1,37

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge für ZFA in den Jahren 2008 und 2009  
(Stichtag: 30. September), prozentuale Veränderungen zum Vorjahr.  
Quelle: (Landes- und  Bezirks-)Zahnärztekammern, Berechnungen: BZÄK
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